
















Ende des Fragebogens 

Über die Kosten für die bevorstehende anwaltliche Beratung haben wir Sie bereits 
informiert. Die ungefähren Kosten für ein außergerichtliches Tätigwerden oder die 
Einleitung eines Gerichtsverfahrens  können erst nach Übersendung des Fragebogens 
und der Klärung Ihres Regelungsbedarfs im Beratungsgespräch benannt werden, da 
diese unter anderem davon abhängen, wie viele Gerichtsverfahren in Ihrer Sache 
anhängig gemacht werden müssen, ob es sich hierbei zum Beispiel um Eilverfahren 
handelt und ob es zu einer mündlichen Verhandlung oder Einigung kommt. Sofern Sie 
über ein geringes Einkommen und Vermögen verfügen, können wir gern für Sie 
Verfahrenskostenhilfe beim Gericht beantragen. Bei Bewilligung werden die bei Gericht 
und für den eigenen Anwalt anfallenden Kosten durch die Staatskasse übernommen, 
solange Sie über zu wenig Einkommen und Vermögen verfügen.   




